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(54) Verfahren zur Herstellung eines Bohrkerns bei gefahrstoffbelasteten Untergründen und 
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(57) Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstel-
lung eines Bohrkerns in einer Bodenplatte (50) mit ge-
fahrstoffbelastetem Material/Oberbelag (52) mit einer
Bohrkernmaschine (12) mit Bohrer (58) mit Bohrkrone
(16), wobei der Bohrkrone (16) Spülwasser (SPW) über
eine Vorlaufwasserleitung (60) zugeführt wird, gekenn-
zeichnet dadurch, dass ein in sich dichter Wasserkreis-
lauf, in dem der Bereich der Bohrkrone (16) wasserdich-
tend von einer Dichteinheit (18) umgeben wird, das der

Bohrkrone (16) zugeführte Spülwasser (SPW) als
Schmutzwasser (SMW) mit Verunreinigungen (56) aus
einer zwischen der Dichteinheit (18) und dem Oberbelag
(52) während des Bohrvorgangs gebildeten Dichtkam-
mer (20) abgesaugt wird, das Schmutzwasser (SMW)
anschließend von den Verunreinigungen (56) getrennt
und das dabei wieder erhaltene Spülwasser (SPW) wie-
der der Bohrkrone (16) zugeführt wird.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Bohrkerns in einer Bodenplatte mit
gefahrstoffbelastetem Material/ Oberbelag mit einer
Bohrkernmaschine mit Bohrer, mit Bohrkrone, wobei der
Bohrkrone Spülwasser über eine Vorlaufwasserleitung
zugeführt wird. Die vorliegende Erfindung betrifft auch
eine Vorrichtung zur Durchführung eines derartigen Ver-
fahrens.

STAND DER TECHNIK

[0002] In der Vergangenheit wurden viele Bodenbelä-
ge verbaut, die gefahrstoffbelastet sind und daher mit-
unter eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen dar-
stellen. So wurden insbesondere in Industrieanlagen die
Bodenplatten mit einem asbesthaltigen Oberbelag ver-
sehen, da Asbest feuerhemmende Eigenschaften auf-
weist und darüber hinaus ein guter Dämmstoff ist. Mit
zunehmendem Asbestverbrauch hat man jedoch festge-
stellt, dass auch die Gesundheitsgefahren für den Men-
schen immens gestiegen sind, so dass seit 1970 die As-
bestfaser offiziell als krebserregend bewertet wird. Die
Verwendung von Asbestprodukten ist zwischenzeitlich
verboten. Daher stehen viele Bodenbeläge zur Bearbei-
tung an, die saniert werden müssen, um die asbesthal-
tigen Materialien zu entfernen und durch nicht gesund-
heitsschädliche Materialien zu ersetzen. Bei unsachge-
mäßem Umgang mit Asbest und dem Bearbeiten (zum
Beispiel mit schnell laufenden Maschinen) asbesthaltiger
Materialien werden Asbestfasern freigesetzt und können
in die Alveolen der Lunge des jeweiligen Beatmers ge-
langen und schon bei geringer Belastung eine Asbestose
auslösen. Das Risiko an Lungenkrebs zu erkranken ist
dadurch enorm erhöht. Dadurch hat bei der Sanierung
von Belägen mit asbesthaltigem Material die Absiche-
rung, dass bei der Sanierung keinerlei Asbestfasern in
die Umgebung gelangen, höchste Priorität.
[0003] Des Weiteren wurden bis in die 70er Jahre hi-
nein für Parkett zum Verkleben sogenannte polycycli-
sche aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) eingesetzt
die ebenfalls ein hohes Gesundheitsrisiko beinhalten.
Auch bei der Sanierung derartiger Bodenbeläge muss
darauf geachtet werden, dass keinerlei Material freige-
setzt wird.
[0004] Bevor eine Sanierung definitiv durchgeführt
wird, muss in vielen Fällen eine Bohrkernprobe gezogen
werden. Hierzu werden Bohrkernmaschinen eingesetzt,
die mittels der Rotation einer Bohrkrone einen Bohrkern
erzeugen, der anschließend entnommen und analysiert
wird.
[0005] Mit den bekannten Bohrkernmaschinen ist es
nicht möglich zu garantieren, dass keinerlei gesundheits-
gefährdende Stoffe während der Herstellung des Bohr-
kerns in die Umgebung gelangen.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0006] Ausgehend von dem genannten Stand der
Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe be-
ziehungsweise das technische Problem zugrunde, ein
Verfahren zur Herstellung eines Bohrkerns in einer Bo-
denplatte mit gefahrstoffbelastetem Material/Oberbelag
und eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
zur Verfügung zu stellen, mittels dessen/derer eine ge-
sundheitliche Gefährdung der Bedienpersonen während
der Herstellung des Bohrkerns ausgeschlossen ist, das
wirtschaftlich eingesetzt werden kann, deren einzelne
Komponenten in einfacher Art und Weise eingesetzt wer-
den können und somit eine wirtschaftliche Herstellung
eines Bohrkerns ermöglichen und darüber hinaus eine
dauerhaft zuverlässige Funktion gewährleisten.
[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstel-
lung eines Bohrkerns in einer Bodenplatte mit gefahr-
stoffbelastetem Material/Oberbelag ist durch die Merk-
male des unabhängigen Anspruchs 1 gegeben.
[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen des Verfahrens sind durch die von dem unab-
hängigen Anspruch 1 direkt oder indirekt abhängigen An-
sprüche gegeben.
[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Durch-
führung des Verfahrens ist durch die Merkmale des un-
abhängigen Anspruchs 4 gegeben. Vorteilhafte Ausge-
staltungen und Weiterbildungen der erfindungsgemäßen
Vorrichtung sind durch die von dem unabhängigen An-
spruch 4 direkt oder indirekt abhängigen Ansprüche dar-
gestellt.
[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren der ein-
gangs genannten Art ist demgemäß dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein in sich dichter Wasserkreislauf gebil-
det wird, in dem der Bereich der Bohrkrone wasserdich-
tend von einer Dichteinheit, die gleichzeitig auch als
Wasserfangring mit Dichtkammer ausgebildet ist, umge-
ben wird, das der Bohrkrone zugeführte Spülwasser als
Schmutzwasser mit Verunreinigungen aus einer zwi-
schen der Dichteinheit und dem Oberbelag während des
Bohrvorgangs vorhandenen Dichtkammer abgesaugt
wird, das Schmutzwasser anschließend von den Verun-
reinigungen getrennt und das dabei wieder erhaltene
Spülwasser wieder der Bohrkrone zugeführt wird. Die
abgetrennten Verunreinigungen können dann bedarfs-
weise entsorgt werden.
[0011] Die erfindungsgemäße Grundidee besteht da-
rin, dass während der Herstellung des Bohrkerns ein voll-
kommen wasserdichter Kreislauf gebildet wird, durch
den verhindert wird, dass keinerlei gefahrstoffbelastetes
Material in die Umwelt gelangt. Das zugeführte Spülwas-
ser wird im Bereich der Bohrkrone, nachdem es mit ge-
fahrstoffbelasteten Verunreinigungen belastet ist inner-
halb des Kreislaufs abgesaugt und als Schmutzwasser
abgeführt, wobei anschließend die Verunreinigungspar-
tikel aus dem Schmutzwasser separiert werden, wo-
durch aus dem Schmutzwasser wieder Spülwasser ent-
steht, das erneut der Bohrkrone zugeführt werden kann.
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Der Wasserkreislauf ermöglicht auch eine wirtschaftliche
Umsetzung des Verfahrens, da der Wasserverbrauch
beim Herstellen von derartigen Bohrkernen deutlich ein-
geschränkt ist und nicht ständig Frischwasser zugeführt
werden muss.
[0012] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Verfahrens zeichnet sich dadurch
aus, dass beim Absaugen des Schmutzwassers aus der
Dichtkammer der Dichteinheit eine Schlauchpumpe ein-
gesetzt wird, die einen Unterdruck, insbesondere bis zu
1,0 bar, in der Dichtkammer erzeugt und über eine Rück-
laufwasserleitung das Schmutzwasser absaugt und ei-
ner Wasserbehältereinrichtung zum Abscheiden der
Verunreinigung aus dem Schmutzwasser zuführt.
[0013] Der Einsatz einer Schlauchpumpe gewährleis-
tet, dass kein Trockenlaufen der Pumpen stattfinden
kann, da eine Schlauchpumpe auch bei zeitlich nicht vor-
handenem Absaugmaterial nicht trocken läuft. Darüber
hinaus kann eine Schlauchpumpe einen genügend gro-
ßen Unterdruck, zum Beispiel bis zu 1,0 bar, erzeugen,
damit eine zuverlässige Absaugung des Schmutzwas-
sers mit Verunreinigungen, die zum Teil auch aus Fest-
stoffpartikeln bestehen, jederzeit gewährleistet ist. Eine
konstruktiv besonders einfach umzusetzende und daher
sehr vorteilhafte Weiterbildung des erfindungsgemäßen
Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, dass das
Schmutzwasser einer als Absetzkammer ausgebildeten
ersten Behältereinheit zugeführt wird, in der sich die Ver-
unreinigung auf den Boden der ersten Behältereinheit
absetzen und das dadurch gereinigte Schmutzwasser
als Spülwasser über einen Überlauf in eine zweite Be-
hältereinheit geleitet wird und daraus wieder der Bohr-
krone über eine zweite Pumpeinheit und die Vorlaufwas-
serleitung zugeführt wird.
[0014] Eine besonders vorteilhafte Verfahrensausge-
staltung, die eine optionale Dicheinheit gewährleistet,
zeichnet sich dadurch aus, dass vor dem Bohrvorgang
eine unterseitig vorhandene Vakuumplatte aktiviert wird,
wodurch die an einer Halteeinheit unterseitig angeord-
nete Dichteinheit dichtend auf die Bodenoberfläche ge-
presst wird.
[0015] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Herstel-
lung eines Bohrkerns in einer Bodenplatte mit gefahr-
stoffbelastetem Material/Oberbelag zeichnet sich erfin-
dungsgemäß dadurch aus, dass eine Dichteinheit im Be-
reich der Bohrkrone vorhanden ist, die dichtend auf die
Oberseite der Bodenplatte oder auf den Oberbelag auf-
setzbar ist und dadurch mit diesem eine Dichtkammer
bildet, eine Wasserbehältereinrichtung mit einer ersten
Behältereinheit und einer zweiten Behältereinheit vor-
handen ist, an die Dichtkammer über eine Rücklaufwas-
serleitung eine erste Pumpeinheit angeschlossen ist, die
das Schmutzwasser mit Verunreinigung aus der Dicht-
kammer in die erste Behältereinheit absaugt, wobei die
erste Behältereinheit als Absetzkammer ausgebildet ist,
in der die Verunreinigungen vom Schmutzwasser ge-
trennt werden, zwischen der ersten und zweiten Behäl-
tereinheit eine Trennwand mit Überlaufkante vorhanden

ist, über den das in der ersten Behältereinheit gereinigte
Schmutzwasser als Spülwasser der zweiten Behälter-
einheit geführt wird, in der zweiten Behältereinheit eine
zweite Pumpeinheit vorhanden ist, die das Spülwasser
über eine Vorlaufwasserleitung dem Bohrer beziehungs-
weise der Bohrkrone wieder zuführt, so dass insgesamt
ein dichtend geschlossener Wasserkreislauf zwischen
Spülwasser und Schmutzwasser vorhanden ist.
[0016] Durch diese Vorrichtung ist ein geschlossener
Wasserkreislauf gegeben, der gewährleistet, dass zu
keinem Zeitpunkt der Bohrkernherstellung gefährdende
Verunreinigungen austreten können, wobei die Herstel-
lung des Bohrkerns wie gewohnt ablaufen kann.
[0017] Bevorzugt ist die erste Pumpeinheit als
Schlauchpumpe ausgebildet, die nicht trocken laufen
kann und einen dauerhaft zuverlässigen Absaugvorgang
gewährleistet, da ein Vakuum bis zu 1,0 bar erzeugt wer-
den kann, das ausreicht, um das auftretende Schmutz-
wasser mit Verunreinigungen aus dem Bereich der
Druckkammer beziehungsweise der Bohrkrone zuver-
lässig abzusaugen.
[0018] Bevorzugt ist die zweite Pumpeinheit als
Tauchpumpe innerhalb der zweiten Behältereinheit aus-
gebildet, was eine konstruktiv besonders einfache Um-
setzung darstellt und eine dauerhaft zuverlässige Auf-
rechterhaltung des Wasserkreislaufes gewährleistet.
[0019] Damit die Wasserbehältereinrichtung nach der
Herstellung des Bohrkerns zur Entsorgung ihres Inhalts
(wasser- und umweltgefährdende Verunreinigungen)
problemlos an einen geeigneten Ort entsorgt werden
können, zeichnet sich eine besonders vorteilhafte Aus-
gestaltung dadurch aus, dass die Vorlaufwasser-
und/oder Rücklaufwasserleitung lösbar über Dichtkupp-
lungen, insbesondere Metalldichtkupplungen, an den
Bohrer beziehungsweise die Dichtkammer und/oder die
erste und/oder zweite Pumpeinheit angeschlossen
ist/sind. Dadurch ist auch bei Abtrennung der Vorlauf-
und/oder Rücklaufleitung gewährleistet, dass keinerlei
gesundheitsgefährdende Stoffe austreten, da nach dem
Abtrennen der Leitungen die Anschlüsse aufgrund der
Dichtkupplungen sofort schließen.
[0020] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es
problemlos möglich, Bohrkerne herzustellen, die einen
großen Durchmesser aufweisen, beispielsweise einen
Durchmesser von 70 Millimetern.
[0021] Das Speichervolumen der Wasserbehälterein-
richtung liegt bevorzugt im Bereich zwischen 20 bis 150
Liter, insbesondere bei 100 Liter, so dass die Wasser-
behältereinrichtung, die bevorzugt mobil ausgebildet ist,
zu Entsorgungszwecken unter vertretbarem Aufwand an
eine geeignete Entsorgungsstelle gebracht werden
kann.
[0022] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung, die
einen konstruktiv einfachen Aufbau bei gleichzeitiger
Leistung einer dauerhaft zuverlässigen Funktion ge-
währleistet und einer einfachen Entsorgung entgegen
kommt, zeichnet sich dadurch aus, dass die Wasserbe-
hältereinrichtung eine öffen- und verschließbare Deckel-
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einheit aufweist sowie pro Kammer (Überlauf- und Ab-
setzkammer) je ein Ablasshahn (Kugelhahn) im Kam-
merboden sich befinden, so dass der Inhalt der Wasser-
behältereinrichtung mit den Verunreinigungen bedarfs-
weise entnommen, verfestigt und entsorgt werden und
anschließend die Wasserbehältereinrichtung neu mit
Wasser befüllt werden kann.
[0023] Eine bezüglich optimaler Dichtbedingungen be-
sonders vorteilhafte Ausgestaltung zeichnet sich da-
durch aus, dass die Vorrichtung unterseitig eine Vaku-
umplatte aufweist, die Dichteinheit unterseitig an einer
an der Vorrichtung befestigten Halteeinheit angeschlos-
sen ist, wobei die Halteeinheit bei Aktivierung der Vaku-
umplatte die Dichteinheit dichtend auf die Bodenoberflä-
che presst.
[0024] Ein einfacher Reinigungsvorgang wird dadurch
gewährleistet, dass die erste und zweite Behältereinheit
unterseitig jeweils einen öffen- und verschließbaren Ab-
lasshahn aufweist.
[0025] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
sind den in den Ansprüchen ferner angegebenen Merk-
malen sowie dem nachstehenden Ausführungsbeispiel
zu entnehmen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0026] Die Erfindung wird im Folgenden anhand des
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her beschrieben und erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 Die Figur zeigt eine stark schematisierte Dar-
stellung einer Vorrichtung zur Herstellung eines
Bohrkerns in einer Bodenplatte mit gefahrstoff-
belastetem Oberbelag mit einer Bohrkernma-
schine und einer Wasserspeichereinrichtung,
wobei der Bohrkernmaschine beziehungswei-
se der Bohrkrone Spülwasser zugeführt wird
und das im Bereich der Bohrkrone anfallende
Schmutzwasser mit Verunreinigungen abgezo-
gen wird, wobei Spülwasser und Schmutzwas-
ser einen dichten Wasserkreislauf bilden.

WEGE ZUM AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0027] In der Figur ist stark schematisiert ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Vorrichtung 10 zum Herstellen eines
Bohrkerns in einer Bodenplatte 50 mit einem gefahrstoff-
belasteten Oberbelag 52 dargestellt.
[0028] Die Vorrichtung weist eine Bohrkernmaschine
12 mit einem Bohrer 58 mit Bohrkrone 16 auf, die auf
den Oberbelag 52 aufgesetzt werden kann, in Rotations-
bewegung versetzt werden kann und unter Druck in den
Oberbelag 52 und die darunter befindliche Bodenplatte
50 eindringt und einen entnehmbaren zylindrischen
Bohrkern erzeugt.
[0029] In dem Bereich, in dem der Bohrer 58 bezie-
hungsweise die Bohrkrone 16 auf dem Oberbelag 52 an-
setzt, ist der untere Endbereich von einer Dichteinheit 18

(Bohrkronenabdichtring und Wasserfangring) umgeben,
der dafür sorgt, dass die Umgebung dieses Bereiches
nach außen hin wasserdicht abgeschlossen ist. Gleich-
zeitig bildet die Dichteinheit 18 mit der Oberfläche des
Oberbelags 52 eine Dichtkammer 20, die mit einer Was-
seranschlusseinheit 46 in Kommunikationsverbindung
steht, wobei die Wasseranschlusseinheit bevorzugt als
metallische Dichtkupplung zum lösbaren Anschluss ei-
ner Rücklaufwasserleitung 62 ausgebildet ist. Im oberen
Bereich des Bohrers 58 ist eine weitere Wasseran-
schlusseinheit 40 vorhanden, die auch als metallische
Dichtkupplung ausgebildet ist und an die eine Vorlauf-
wasserleitung 60 angeschlossen ist.
[0030] Die Bohrkernmaschine 12 ist auf einer Vaku-
umplatte 64 angeordnet und fest mit dieser verbunden.
[0031] Im unteren Randbereich ist an der Bohrkern-
maschine 12 eine auskragende Halteeinheit 66 fest an-
geschlossen, wobei die Dichteinheit 18 unterseitig an der
Halteeinheit 66 befestigt ist. Bevor der Bohrvorgang ge-
startet wird, wird die Vakuumplatte 64 aktiviert, so dass
die Bohrkernmaschine 12 sicher auf dem Boden arretiert
ist. Durch die Aktivierung der Vakuumplatte bewegt sich
die Bohrkernmaschine 12 wenige Millimeter nach unten,
wodurch auch die Halteeinheit 66 nach unten bewegt
wird. Durch diese Bewegung wird die Dichteinheit 18
dichtend auf die Bodenoberfläche gepresst, so dass in
diesem Bereich optimale Dichtverhältnisse herrschen
und keinerlei gefahrstoffbelastetes Material während des
Bohrvorgangs austreten kann.
[0032] Über die Wasseranschlusseinheit 40 wird über
den Bohrer 58 in den Bereich der Bohrkrone 16 Spül-
wasser SPW geführt, das dann innerhalb der Dichtkam-
mer 20 ansteht und über die Wasseranschlusseinheit 46
und die Rücklaufwasserleitung 62 als Schmutzwasser
SMW mit den durch den Bohrvorgang entstehenden Ver-
unreinigungen 56 abgezogen wird.
[0033] Die Vorrichtung 10 weist weiterhin eine Was-
serbehältereinrichtung 22 auf, an die die Vorlaufwasser-
leitung 60 für Spülwasser SPW und Rücklaufwasserlei-
tung 62 für Schmutzwasser SMW mit Verunreinigungen
56 angeschlossen ist.
[0034] Die Wasserbehältereinrichtung 22 besitzt eine
erste Behältereinheit 24, die als Absetzkammer ausge-
bildet ist, und eine zweite Behältereinheit 26, die als
Überlaufkammer ausgebildet ist. Zwischen der ersten
Behältereinheit 24 und der zweiten Behältereinheit 26 ist
eine vertikale Trennwand 42 vorhanden mit einer ober-
seitig vorhandenen Überlaufkante 44.
[0035] Im Bereich der ersten Behältereinheit 24 ist
oberseitig eine erste Pumpeinheit 28 angeordnet, die als
Schlauchpumpe ausgebildet ist und an die die Rücklauf-
wasserleitung 62 für Schmutzwasser SMW mit Verun-
reinigungen 56 angeschlossen ist. Die Schlauchpumpe
kann alternativ auch im unteren Seitenbereich der Was-
serbehältereinrichtung 22 angeordnet sein. Über diese
erste Pumpeinheit 28 wird Schmutzwasser SMW aus der
Dichtkammer 20 im Bereich der Bohrkrone 16 abgesaugt
und zusammen mit den Verunreinigungen 56 in die erste
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Behältereinheit 24 hineingepumpt.
[0036] Unter der Wirkung der Schwerkraft setzen sich
die Verunreinigungen 56 in der ersten Behältereinheit 24
im unteren Bereich ab, so dass im oberen Bereich der
ersten Behältereinheit 24 von Verunreinigungen 56 ge-
reinigtes Spülwasser wieder ansteht. Erreicht das Was-
serniveau in der ersten Behältereinheit 24 die Überlauf-
kante 44 der Trennwand 42, fließt es als Spülwasser
(SPW) über (Pfeil Ü) in die benachbarte zweite Behälte-
reinheit 26.
[0037] Auf dem Boden der zweiten Behältereinheit 26
ist eine zweite Pumpeinheit 30 vorhanden, die als Tauch-
pumpe ausgebildet ist und an die die Vorlaufwasserlei-
tung 60 angeschlossen ist. Die zweite Pumpeinheit 30
pumpt das in der zweiten Behältereinheit über den Über-
lauf Ü ankommende Spülwasser SPW über die Vorlauf-
wasserleitung 60 über die Wasseranschlusseinheit 40
zurück in den Bohrer 58. Dadurch gelangt neues Spül-
wasser SPW schließlich wieder in den Bereich der Bohr-
krone 16 beziehungsweise der Dichtkammer 20 und
steht dort wieder als Schmutzwasser SMW mit Verun-
reinigungen 56 an, das über die Rücklaufwasserleitung
62 mittels der ersten Pumpeinheit 28 (Schlauchpumpe)
wieder in die erste Behältereinheit 24 abgesaugt wird.
[0038] Dadurch ist ein in sich geschlossener dichter
Wasserkreislauf vorhanden, der gewährleistet, dass
beim Herstellen eines Bohrkerns keinerlei gefahrstoffbe-
lastete Verunreinigungen 56 in die Umgebung gelangen,
so dass eine Gefahrstoffbelastung der Umwelt mit den
daraus folgenden möglichen Gesundheitsschäden für
die Bedienpersonen ausgeschlossen werden kann.
[0039] Sobald die angefallene Menge an Verunreini-
gungen 56 in der ersten Behältereinheit 24 (Absatzkam-
mer) ein vorgegebenes Maß erreicht, wird eine Entsor-
gung vorgenommen.
[0040] Die Wasserbehältereinrichtung 22 ist als mobile
Einheit ausgebildet und im Ausführungsbeispiel auf La-
gerrollen 48 gelagert.
[0041] Um die Entsorgung an geeigneter Stelle durch-
führen zu können, wird die Vorlaufwasserleitung 60 und
die Rücklaufwasserleitung 62 an ihren Anschlüssen an
der Bohrkernmaschine 12 am Bohrer 58 beziehungswei-
se der Dichteinheit 18 getrennt, wobei an dieser Stelle
vorhandene Dichtkupplungen dafür sorgen, dass keiner-
lei Wasser (SPW, SMW) austreten kann. Danach kann
die Wasserbehältereinrichtung 22 an die zur Entsorgung
geeignete Stelle gebracht werden. Oberseitig besitzt die
Wasserbehältereinrichtung eine Deckeleinheit 54, die in
Öffnungsrichtung Ö geöffnet werden kann, so dass das
Innere der Wasserbehältereinrichtung 22, insbesondere
die erste und zweite Behältereinheit 24, 26, zugänglich
sind.
[0042] Zum Entsorgen wird in der Wasserbehälterein-
richtung 22 befindliches Wasser mit Verunreinigung 56
entnommen, beispielsweise mittels Zement verfestigt, in
Verpackungseinheiten eingebracht und zu einer Zwi-
schen- oder Endlagerstätte transportiert.
[0043] Unterseitig ist in beiden Behältereinheiten 24,

26 jeweils ein Ablasshahn 68, 70 vorhanden, an dem zu
Entsorgungszwecken ein Schlauch zum Abführen des
verschmutzten Wassers bei Reinigungsarbeiten ange-
schlossen werden kann.
[0044] Der besondere Vorteil der Ausbildung der ers-
ten Pumpeinheit 28 als Schlauchpumpe besteht darin,
dass eine derartige Pumpe nicht trocken laufen kann und
zuverlässig eine Absaugung des Schmutzwassers SMW
mit Verunreinigungen 56 dauerhaft gewährleistet, zumal
es kein Problem darstellt, durch die Schlauchpumpe ei-
nen Unterdruck von bis zu 1,0 bar zu erzeugen, der auch
ein problemloses Absaugen von Festkörperverunreini-
gungen gewährleistet.
[0045] Die erfindungsgemäße Vorrichtung 10 weist
insgesamt einen robusten Aufbau auf, ist einfach zu be-
dienen und gewährleistet, dass im Einsatzfall keinerlei
gesundheitsgefährdende Verunreinigungen 56, die beim
Herstellen eines Bohrkerns anfallen, in die Umwelt ge-
langen und Gesundheitsschäden verursachen können.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Bohrkerns in einer
Bodenplatte (50) mit gefahrstoffbelastetem Material/
Oberbelag (52) mit einer Bohrkernmaschine (12) mit
Bohrer (58) mit Bohrkrone (16), wobei der Bohrkrone
(16) Spülwasser (SPW) über eine Vorlaufwasserlei-
tung (60) zugeführt wird,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- ein in sich dichter Wasserkreislauf gebildet
wird, in dem der Bereich der Bohrkrone (16)
wasserdichtend von einer Dichteinheit (18) um-
geben wird, das der Bohrkrone (16) zugeführte
Spülwasser (SPW) als Schmutzwasser (SMW)
mit Verunreinigungen (56) aus einer zwischen
der Dichteinheit (18) und dem Oberbelag (52)
während des Bohrvorgangs gebildeten Dicht-
kammer (20) abgesaugt wird, das Schmutzwas-
ser (SMW) anschließend von den Verunreini-
gungen (56) getrennt und das dabei wieder er-
haltene Spülwasser (SPW) wieder der Bohrkro-
ne (16) zugeführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- das Absaugen des Schmutzwassers (SMW)
aus der Dichtkammer (20) der Dichteinheit (18)
eine Schlauchpumpe eingesetzt wird, die einen
Unterdruck, insbesondere bis zu 1,0 bar, in der
Dichtkammer (20) erzeugt und über eine Rück-
laufwasserleitung (62) das Schmutzwasser
(SMW) absaugt und einer Wasserbehälterein-
richtung (22) zum Abscheiden der Verunreini-
gung (56) aus dem Schmutzwasser (SMW) zu-
führt.
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3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- das Schmutzwasser (SMW) einer als Absetz-
kammer ausgebildeten ersten Behältereinheit
(24) zugeführt wird, in der sich die Verunreini-
gung (56) auf den Boden der ersten Behälter-
einheit (24) absetzen und das dadurch gereinig-
te Schmutzwasser (SMW) als Spülwasser
(SPW) über einen Überlauf (Ü) in eine zweite
Behältereinheit (26) geleitet wird und daraus
wieder der Bohrkrone (16) über eine zweite
Pumpeinheit (30) und die Vorlaufwasserleitung
(60) zugeführt wird.

4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorste-
henden Ansprüche,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- vor dem Bohrvorgang eine unterseitig vorhan-
dene Vakuumplatte (64) aktiviert wird, wodurch
die an einer Halteeinheit (66) unterseitig ange-
ordnete Dichteinheit (18) dichtend auf die Bo-
denoberfläche gepresst wird.

5. Vorrichtung zur Herstellung eines Bohrkerns in einer
Bodenplatte (50) mit gefahrstoffbelastetem Material/
Oberbelag (52) mittels einer Bohrkernmaschine (12)
mit Bohrer (58) mit rotierender Bohrkrone (16), wobei
der Bohrkrone (16) Spülwasser (SPW) zugeführt
wird,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- eine Dichteinheit (18) im Bereich der Bohrkro-
ne (16) vorhanden ist, die dichtend auf die Ober-
seite der Bodenplatte (50) oder auf den Ober-
belag (52) aufsetzbar ist und dadurch mit die-
sem eine Dichtkammer (20) bildet,
- eine Wasserbehältereinrichtung (22) mit einer
ersten Behältereinheit (24) und einer zweiten
Behältereinheit (26) vorhanden ist,
- an die Dichtkammer (20) über eine Rücklauf-
wasserleitung (62) eine erste Pumpeinheit (28)
angeschlossen ist, die das Schmutzwasser
(SMW) mit Verunreinigung (56) aus der Dicht-
kammer (20) in die erste Behältereinheit (24)
absaugt, wobei die erste Behältereinheit (24) als
Absetzkammer ausgebildet ist, in der die Ver-
unreinigungen (56) vom Schmutzwasser
(SMW) getrennt werden,
- zwischen der ersten und zweiten Behälterein-
heit (24, 26) eine Trennwand (42) mit Überlauf-
kante (44) vorhanden ist, über den das in der
ersten Behältereinheit (24) gereinigte Schmutz-
wasser (SMW) als Spülwasser (SPW) der zwei-
ten Behältereinheit (26) geführt wird,
- in der zweiten Behältereinheit (26) eine zweite
Pumpeinheit (30) vorhanden ist, die das Spül-

wasser (SPW) über eine Vorlaufwasserleitung
(60) dem Bohrer (58) mit Bohrkrone (16) wieder
zuführt, so dass insgesamt ein dichtend ge-
schlossener Wasserkreislauf zwischen Spül-
wasser (SPW) und Schmutzwasser (SMW) vor-
handen ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die erste Pumpeinheit (28) als Schlauchpumpe
ausgebildet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die erste Pumpeinheit (28) so ausgebildet ist,
dass sie ein Vakuum bis zu 1,0 bar erzeugen
kann.

8. Vorrichtung nach Anspruch 5,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die zweite Pumpeinheit (30) als Tauchpumpe
innerhalb der zweiten Behältereinheit (26) an-
geordnet ausgebildet ist.

9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 5 bis 8,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Vorlaufwasser- und/oder Rücklaufwasser-
leitung (60,62) lösbar über Dichtkupplungen,
insbesondere Metalldichtkupplungen, an den
Bohrer (58) beziehungsweise die Dichtkammer
(20) und/oder die erste und/oder zweite Pum-
peinheit (28,30) angeschlossen ist/sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 5,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- der Durchmesser der Bohrkrone (16) im Be-
reich zwischen 30 bis 80 Millimeter, insbeson-
dere bei 70 Millimeter, liegt.

11. Vorrichtung nach Anspruch 5,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- das Speichervolumen der Wasserbehälterein-
richtung (22) im Bereich von 50 bis 150 Litern,
insbesondere bei 100 Litern, liegt.

12. Vorrichtung nach Anspruch 5,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Wasserbehältereinrichtung (22) mobil aus-
gebildet ist.
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13. Vorrichtung nach Anspruch 5,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Wasserbehältereinrichtung (22) eine öffen-
und verschließbare Deckeleinheit (54) aufweist,
so dass der Inhalt der Wasserbehältereinrich-
tung mit den Verunreinigungen (56) bedarfswei-
se entnommen, verfestigt und entsorgt werden
und anschließend neu mit Wasser befüllt wer-
den kann.

14. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 5 bis 13,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Vorrichtung unterseitig eine Vakuumplatte
(64) aufweist, die Dichteinheit (18) unterseitig
an einer an der Vorrichtung befestigten Halte-
einheit (66) angeschlossen ist, wobei die Halte-
einheit (66) bei Aktivierung der Vakuumplatte
(64) die Dichteinheit (18) dichtend auf die Bo-
denoberfläche presst.

15. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 5 bis 14,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- die erste und zweite Behältereinheit (24, 26)
unterseitig jeweils einen öffen- und
verschließbaren Ablasshahn (68, 70) aufweist.
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